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BEDARFSERKENNUNG
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1. Bedarfserkennung:

Ist die Voraussetzung für den Beginn eines Rehabilitationsverfahrens.

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

Kapitel 1: Allgemeine Vorschriften

§ 3 Vorrang von Prävention

(1) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter wirken bei der Aufklärung, Beratung, Auskunft 
und Ausführung von Leistungen im Sinne des 1. Buches sowie im Rahmen der Zusammenarbeit mit 
den Arbeitgebern nach § 167 darauf hin, dass der Eintritt einer Behinderung einschließlich einer 
chronischen Krankheit vermieden wird.

 Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie

 Gemeinsame Empfehlungen der BAR

EXKURS: PRÄVENTION
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Kapitel 3: Erkennung und Instrumente des Rehabilitationsbedarfs

Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen Bedarfserkennung 
(§ 12 Abs. 1, Satz 1 SGB IX, Teil 1 gültig seit 01.01.2018)

(1) Die Rehabilitationsträger stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass ein 
Rehabilitationsbedarf frühzeitig erkannt und auf eine Antragstellung der 
Leistungsberechtigten hingewirkt wird.

Die Bedarfserkennung ist die Voraussetzung für den Beginn eines Rehabilitationsverfahrens, … Die 
Rehabilitationsträger müssen im Falle der Erkennung des Rehabilitationsbedarfs auf eine 
Antragstellung hinwirken. Die Erkennung und die Hinwirkung betreffen den Bedarf in seiner 
Gesamtheit und nicht nur begrenzt auf die jeweiligen Leistungsgesetze (BTDrs. 18/9522, Seite 
231).

19.-21.09.2018

BEDARFSERKENNUNG

Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

Kapitel 3: Erkennung und Instrumente des Rehabilitationsbedarfs

Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen Bedarfserkennung 
(§ 12 Abs. 1, Satz 1 SGB IX, Teil 1 gültig seit 01.01.2018)

(1) (…) Die Rehabilitationsträger unterstützen die frühzeitige Erkennung des 
Rehabilitationsbedarfes insbesondere durch die Bereitstellung und Vermittlung von 
geeigneten barrierefreien Informationsangeboten über

1. Inhalte und Ziele von Leistungen zur Teilhabe
2. die Möglichkeit der Leistungsausführung als Persönliches Budget
3. das Verfahren zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe und
4. Angebote der Beratung, einschließlich der EUTB nach § 32

Denkbar sind organisatorische Vorkehrungen oder Qualifizierungsmaßnahmen, die die frühe Erkennung 
von Rehabilitationsbedarfen unterstützen. 
…geeignete Antragsformulare … Informationsangebote … Auskunftsstellen 
(BTDrs. 18/9522, Seite 231).

19.-21.09.2018

BEDARFSERKENNUNG
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Kapitel 3: Erkennung und Instrumente des Rehabilitationsbedarfs

Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen Bedarfserkennung 
(§ 12 Abs. 1, Satz 1 SGB IX, Teil 1 gültig seit 01.01.2018)

(1) (…) Die Rehabilitationsträger benennen Ansprechstellen, die Informationsangebote nach 
Satz 2 (…) an Leistungsberechtigte, an Arbeitgeber und an andere Rehabilitationsträger 
vermitteln. (…)

Denkbar sind organisatorische Vorkehrungen oder Qualifizierungsmaßnahmen, die die frühe Erkennung 
von Rehabilitationsbedarfen unterstützen. 
…geeignete Antragsformulare … Informationsangebote … Auskunftsstellen 
(BTDrs. 18/9522, Seite 231).

19.-21.09.2018

BEDARFSERKENNUNG

BEDARFSERKENNUNG

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

BAR_Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess
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BEDARFSERKENNUNG
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BAR_Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess

§ 10 Grundsätze zur Bedarfserkennung

(1) Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen sowie Leistungen infolge Pflegebedürftigkeit, weshalb 
ein zielgerichtetes, umfassendes und möglichst frühzeitiges Erkennen eines Bedarfs an Leistungen zur Teilhabe 
besonders bedeutsam ist.

(2) Damit Menschen mit Behinderung die für sie erforderlichen Leistungen zur Teilhabe im frühestmöglichen Stadium 
erhalten, ist es erforderlich, dass Anzeichen eines möglichen Bedarfs an Leistungen zur Teilhabe frühzeitig erkannt 
werden. Das Erkennen solcher Anzeichen ist gemeinsame Aufgabe der Rehabilitationsträger sowie aller am 
Rehabilitationsprozess weiteren beteiligten Akteure (§ 3). Dafür ist es notwendig, eine systematische gegenseitige 
Information und Kooperation in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess sicherzustellen (auch § 4 Abs. 3 und §
9).

(3) Leistungen zur Teilhabe sind angezeigt, wenn eine individuelle Rehabilitationsbedürftigkeit und 
Rehabilitationsfähigkeit festgestellt ist und sich ein Rehabilitationsziel mit positiver Rehabilitationsprognose 
konkretisieren und formulieren lässt. Eine Rehabilitationsbedürftigkeit besteht, wenn infolge einer Schädigung 
der Körperfunktionen und -strukturen und/oder Beeinträchtigungen der Aktivitäten unter Berücksichtigung 
von personbezogenen und Umweltfaktoren die Teilhabe an Lebensbereichen bedroht oder beeinträchtigt 
ist.

BEDARFSERKENNUNG

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

BAR_Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess

§ 11 Anhaltspunkte für Fallgestaltungen, in denen 

Leistungen zur Teilhabe in Betracht kommen

(1)Nach § 26 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX sollen in definierten 

Fällen rehabilitationsbedürftigen Menschen notwendige 

Leistungen angeboten werden, insbesondere um eine 

durch eine Chronifizierung von Erkrankungen bedingte 

Behinderung zu verhindern. (…) Ein möglicher Bedarf 

besteht insbesondere bei Personen auf die mindestens 

einer der nachfolgend aufgeführten Sachverhalte zutrifft. 

(…)
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BEDARFSERKENNUNG
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BAR_Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess

§ 12 Erkennung von Bedarf an Leistungen zur Teilhabe durch einen Rehabilitationsträger und Art und 

Weise, wie Menschen mit Behinderung diese Leistungen angeboten werden sollen

(1) Zur Umsetzung von § 26 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX stellen die Rehabilitationsträger durch entsprechende 

interne Verfahrensabläufe für ihren jeweiligen Bereich sicher, dass bei der Betreuung und Begleitung der 

Menschen mit Behinderung frühzeitig und gezielt auf Indizien für einen Teilhabebedarf geachtet und ggf. auf 

eine Antragstellung hingewirkt wird. Dies kann z.B. durch ein Fallmanagement insbesondere in 

Arbeitsunfähigkeits- und Krankenhausfällen oder durch eine gezielte Auswertung von Entlassungsberichten 

erfolgen. (…)

BEDARFSERKENNUNG
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BAR_Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess

§ 15 Einbindung von weiteren Akteuren in der Bedarfserkennung

(1) Da die Rehabilitationsträger aufgrund der ihnen vorliegenden Informationen selbst nicht alle Fälle 
erkennen können, in denen ein potenzieller Teilhabebedarf besteht, sind sie auf die Mitwirkung weiterer 
Akteure im Rahmen der Bedarfserkennung angewiesen (vgl. § 3).

(2) Die Menschen mit Behinderung selbst, ihre Angehörigen und Personensorgeberechtigten sollen in die 
Lage versetzt werden, einen möglichen Bedarf an Leistungen zur Teilhabe zu erkennen, um Hilfen 
einzufordern bzw. Beratungsdienste aufzusuchen und ggf. einen Antrag auf Leistungen zur Teilhabe zu 
stellen. Die Rehabilitationsträger, ihre Ansprechstellen und das Integrationsamt unterstützen hierbei 
insbesondere die Information und Aufklärung der Bürger zu den Leistungen der Teilhabe.

(3) Akteure der medizinisch-therapeutischen Versorgung (…)

(4) Betriebliche Akteure (…)

(5) Akteure im sozialen oder pädagogischen Kontext (…)
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ZUSTÄNDIGKEITSKLÄRUNG
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2. Zuständigkeitsklärung:

§ 14 SGB IX Leistender Rehabilitationsträger

(1) Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der 

Rehabilitationsärger innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des 

Antrages bei ihm fest, ober er nach dem für ihn geltenden 

Leistungsgesetz für die Leistungen zuständig ist. (…)

ZUSTÄNDIGKEITSKLÄRUNG

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

BAR_Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess: Kapitel 2 Zuständigkeitsklärung

§ 19 Antrag, Frist für die Zuständigkeitsklärung

(1) Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der Rehabilitationsträger nach § 14 
Abs. 1 Satz 1 SGB IX innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang bei ihm fest, ob 
er nach dem für ihn geltenden Leistungsgesetz für die Leistung zuständig ist; (…)

(2) (…) Ein die Frist auslösender Antrag auf Leistungen zur Teilhabe liegt vor, wenn 
Unterlagen vorliegen, die eine Beurteilung der Zuständigkeit ermöglichen. Hierzu 
gehört insbesondere, dass die Identität sowie ein konkretisierbares Leistungsbegehren 
des Antragstellers erkennbar sind und sich dieses konkretisierbare Leistungsbegehren 
unabhängig von den verwendeten Begriffen auf Leistungen zur Teilhabe i.S.v. § 4 SGB 
IX bezieht.

(3) (..)

(4) Der Rehabilitationsträger, bei dem der Antrag eingegangen ist, wird als 
erstangegangener Träger bezeichnet. Das gilt entsprechend für die in Abs. 3 
genannten Rehabilitationsträger.
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§ 20 Prüfung der Zuständigkeit nach Antragstellung

(1) Zuständig i.S.d. § 14 SGB IX ist der erstangegangene Rehabilitationsträger, wenn er nach 
seinem Leistungsgesetz für die Erbringung zumindest einer der vom Antrag umfassten 
Leistungen in Betracht kommt. Insgesamt unzuständig i.S.d. § 14 SGB IX ist der 
erstangegangene Rehabilitationsträger, wenn er nach seinem Leistungsgesetz für keine der 
vom Antrag umfassten Rehabilitationsleistungen in Betracht kommt. Als vom Antrag umfasst 
gelten alle Leistungen, mit denen dem aus dem Antrag erkennbaren konkreten 
Leistungsbegehren des Antragstellers ganz oder teilweise entsprochen werden kann.

(2) Die Feststellung nach Absatz 1 wird innerhalb der in § 14 Abs. 1 Satz 1 SGB IX genannten 
Zwei-Wochen-Frist getroffen auf Basis

• des aus dem Antrag erkennbaren konkreten Begehrens im Antrag, einer ggf. vorliegenden 
Begründung und der mit dem Antrag eingereichten Unterlagen sowie

• ggf. von ergänzenden Unterlagen und Informationen.

Etwaige Unklarheiten werden soweit möglich im Dialog mit dem Antragsteller geklärt.(…)

ZUSTÄNDIGKEITSKLÄRUNG

BAR_Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess: Kapitel 2 Zuständigkeitsklärung
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stellt fest, dass Antrag weitere 
Leistungen anderer Reha-Träger 
umfasst

Reha-Träger 
(Eingliederungshilfe)

Antrag/Kenntnis eines 
Rehabilitationsbedarfs

klärt binnen 2 Wochen 
seine Zuständigkeit

Leistender 
Reha-Träger insgesamt zuständig, 

Keine Weiterleitung

Insgesamt
nicht zuständig

Weiterleitung an 
zuständigen Reha-

Träger

2. Weiterleitung an 
zuständigen  Reha-

Träger

Stellt Reha-Bedarf nach § 13 
SGB IX  fest und erbringt 
unverzüglich die Leistung

kein Gutachten erforderlich

3 Wochen

Gutachten

2 Wochen nach Gutachten

Weiterleitung 
an Reha-
Träger

Leistung 
(eigene 
Zuständigkeit) 

§ 15 Abs. 2 
SGB IX

insgesamt nicht zuständig, im 
Konsens mit 3. Reha-Träger

Leistung 
(eigene 
Zuständigkeit) 

• Grundlage: eigenes Leistungsgesetz
• Grundlage: Antrag und Unterlagen
• Unklarheiten? Wenn mgl. Dialog mit Antragsteller

(BAR, 2018)

§ 14 SGB IX LEISTENDER REHABILITATIONSTRÄGER

Verfahrensablauf
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• § 22 Sonderfälle der Weiterleitung

• Z.B. Antrag erkennbar für anderen Reha-Träger aufgenommen

• § 23 Besonderheit: Weiterleitung bei ungeklärter Behinderungsursache

• § 24 Besonderheit: „Turboklärung“

• § 25 Besonderheit: ergänzende Antragstellung bei Bedarf an nicht vom Antrag umfassten 

Leistungen

ZUSTÄNDIGKEITSKLÄRUNG

BAR_Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess: Kapitel 2 Zuständigkeitsklärung

§ 15 SGB IX LEISTUNGSVERANTWORTUNG BEI MEHRHEIT VON 
REHABILITATIONSTRÄGERN

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

Eigenes 
Verwaltungsverfahren

Mitteilung an andere Reha-Träger

„unverzüglich“

nein

ja

Einleitung 
Teilhabeplanverfahren

• Teilhabeplanverfahren geplant
• Anlass, Ziele der geplanten Leistungen
• Weitere Angaben

(BAR, 2018)

Verantwortlicher Reha-
Träger

Mitteilung über Ergebnis nach
Inhalt, Umfang, Form und Dauer und 
entsprechende Unterlagen

Evtl.
• Einbeziehung andere Akteure (§ 22 SGB IX)

• Mehrere Reha-/Träger oder Leistungsgruppen denkbar?
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Fristen (§14 SGB IX Leistender Rehabilitationsträger i.V. mit § 15 SGB IX)

Leistender Reha-Träger

Entscheidung ohne Gutachten

Entscheidung mit Gutachten 
(2 Wochen ab Auftragserteilung)

Bei Beteiligung mehrerer Reha-Träger

3 
W

oc
he

n

2 
W

oc
he

n 
na

ch
 

G
ut

ac
ht

en
vo

rla
ge

6 
W

oc
he

n 

Bei Durchführung Teilhabekonferenz

2 
M

on
at

e

Antragseingang

2 
W

oc
he

n

EINFÜHRUNG: REHABILITATIONSBEDARF
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3. Bedarfsermittlung:

Ist umfassend ausgerichtet und soweit erforderlich trägerübergreifend 

und interdisziplinär gestaltet.
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BAR_Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess: Kapitel 3 Bedarfsermittlung und 
Bedarfsfeststellung

„Die Bedarfsermittlung schafft die notwendigen inhaltlichen Grundlagen für die 

Bedarfsfeststellung. Sie umfasst die inhaltliche Ermittlung des individuellen 

Rehabilitationsbedarfs und folgt in der Regel auf die Zuständigkeitsklärung. Die 

Rehabilitationsträger setzen dabei Instrumente der Bedarfsermittlung nach § 13 SGB IX 

ein, die gemeinsamen Grundsätzen entsprechen (vgl. Abschnitt 3). Für die Träger der 

Eingliederungshilfe gelten ergänzend die Grundsätze zu den Instrumenten der 

Bedarfsermittlung nach § 118 SGB IX.“

(BAR, 2018, S. 25)

Kapitel 3: Erkennung und Instrumente des 
Rehabilitationsbedarfs

Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs 
(§ 13 Abs. 1, Satz 1 SGB IX, Teil 1 gültig seit 01.01.2018)

(1) Zur einheitlichen und überprüfbaren Ermittlung des individuellen Rehabilitationsbedarfs 
verwenden die Rehabilitationsträger systematische Arbeitsprozesse und standardisierte 
Arbeitsmittel (Instrumente) nach den für sie geltenden Leistungsgesetzen.

Arbeitsprozesse im Sinne von Satz 1 können z. B. sein Erhebungen, Analysen, Dokumentation, Planung 
und Ergebniskontrolle. Arbeitsmittel sind Hilfsmittel, die die Arbeitsprozesse unterstützen, wie z. B. 
funktionelle Prüfungen (Sehtest, Intelligenztest, Hörtest), Fragebögen und IT-Anwendungen. (BTDrs. 
18/9522, Seite 233).

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

BEDARFSERMITTLUNG
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Kapitel 3: Erkennung und Instrumente des 
Rehabilitationsbedarfs

Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs    
(§ 13 Abs. 2, Satz 1 SGB IX, Teil 1 gültig seit 01.01.2018)

Die Instrumente nach Absatz 1 Satz 1 gewährleisten eine individuelle und 
funktionsbezogene Bedarfsermittlung und sichern die Dokumentation und 
Nachprüfbarkeit der Bedarfsermittlung, indem sie insbesondere erfassen, …

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

BEDARFSERMITTLUNG

Kapitel 3: Erkennung und Instrumente des 
Rehabilitationsbedarfs

Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs 
(§ 13 Abs. 2, Satz 1 SGB IX, Teil 1 gültig seit 01.01.2018)

...
1. ob eine Behinderung vorliegt oder einzutreten droht, 
2. welche Auswirkung die Behinderung auf die Teilhabe der Leistungsberechtigten hat, 
3. welche Ziele mit Leistungen zur Teilhabe erreicht werden sollen und
4. welche Leistungen im Rahmen einer Prognose zur Erreichung der Ziele 

voraussichtlich erfolgreich sind.

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

BEDARFSERMITTLUNG
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Rehabilitationsbedarf besteht, wenn …

1. körperliche Funktionen von dem für das Lebensalter typischen Zustand 
abweichen,

2. Handlungen und Aufgaben (Aktivitäten) nicht so durchgeführt bzw. erledigt 
werden können, wie dies ohne Gesundheitsproblem der Fall wäre,

3. Barrieren an einer gesellschaftlichen Teilhabe hindern und 

4. Teilhabeziele mit Leistungen (personellen und/oder sächlichen Hilfen) 
voraussichtlich erreicht werden können.

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

BEDARFSERMITTLUNG

BEDARFSERMITTLUNG
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BAR_Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess: Kapitel 3 Bedarfsermittlung und 
Bedarfsfeststellung

§ 27 Grundsätzliche Verantwortlichkeiten des leistenden Rehabilitationsträgers bei 

der Bedarfsermittlung und –feststellung

(1)Der leistende Rehabilitationsträger ist (…) dafür verantwortlich, dass der Rehabilitationsbedarf 
umfassend und entsprechend ggf. auch trägerübergreifend innerhalb der Fristen (…) 
festgestellt wird. (…)

 Vertiefende Ermittlung nach dem eigenen Leistungsgesetz
• Instrumente nach § 13 SGB IX
• Ggf. Einholen weiterer Unterlagen, Beratungsgespräch ….

 Summarische Prüfung nach anderen Leistungsgesetzen
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§ 36 Anforderungen an die Bedarfsermittlung

(1) Eine umfassende Bedarfsfeststellung setzt eine insgesamt ebenso umfassende Bedarfsermittlung 

voraus, die zugleich individuell und funktionsbezogen zu erfolgen hat. Hierzu bedienen sich die 

Rehabilitationsträger geeigneter Instrumente. (…)

(3) Funktionsbezogen ist die Bedarfsermittlung und -feststellung, wenn sie unter Nutzung des bio-

psycho-sozialen Modells der WHO erfolgt und sich dabei an der ICF orientiert.

BEDARFSERMITTLUNG
BAR_Gemeinsame Empfehlung Reha-Prozess: Kapitel 3 Bedarfsermittlung und 
Bedarfsfeststellung

Teil 2 SGB IX: Eingliederungshilferecht
Instrumente der Bedarfsermittlung

(§ 142 SGB XII (2018-2019))

(§ 118 Abs. 1 SGB IX, Teil 2 (ab 2020)

Der Träger der Eingliederungshilfe hat die Leistungen nach den Kapiteln 3 bis 
6 unter Berücksichtigung der Wünsche des Leistungsberechtigten 
festzustellen.

Die Ermittlung des Individuellen Bedarfes des Leistungsberechtigten muss
durch ein Instrument erfolgen, das sich an der INTERNATIONALEN

KLASSIFIKATION DER FUNKTIONSFÄHIGKEIT, BEHINDERUNG UND GESUNDHEIT

orientiert.

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

BEDARFSERMITTLUNG
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Teil 2 SGB IX: Eingliederungshilferecht
Instrumente der Bedarfsermittlung

(§ 142 SGB XII (2018-2019))

(§ 118 Abs. 1 SGB IX, Teil 2 (ab 2020)

Das Instrument hat die Beschreibung einer nicht nur vorübergehenden Beeinträchtigung der 
Aktivität und Teilhabe in den folgenden Lebensbereichen vorzusehen:

1. Lernen und Wissensanwendung,
2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen,
3. Kommunikation,
4. Mobilität,
5. Selbstversorgung,
6. häusliches Leben,
7. interpersonelle Interaktionen und Beziehungen,
8. bedeutende Lebensbereiche und
9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben.

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

BEDARFSERMITTLUNG

EXKURS: DAS BIO-PSYCHO-SOZIALE MODELL DER ICF

Gesundheitsproblem
(Gesundheitsstörung oder Krankheit)

Partizipation (d p)Aktivitäten (d a)
Körperfunktionen (b) 
und –strukturen (s)

Umweltfaktoren (e) personbezogene
Faktoren

13.-15.06.2018Bedarfsermittlung und Leistungsplanung  - Berlin
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EXKURS: DAS BIO-PSYCHO-SOZIALE MODELL DER ICF

13.-15.06.2018Bedarfsermittlung und Leistungsplanung  - Berlin

(Quelle: nach Schuntermann, 2007)

Handlung

Leistungsfähigkeit
Innere Möglichkeit der 
Person zur Handlung

Gegebenheiten
Äußere Möglichkeiten der 
Person zur Handlung

Handlungsbereitschaft
Wille der Person, die Leistungsfähigkeit bei den 

bestehenden Gegebenheiten in Handlung 
umzusetzen.

Die Handlungstheorie von Nordenfeldt
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„Eine Aktivität ist die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung 

(Aktion) durch einen Menschen.“*)

*) ICF, S.19. 

Aktivität = Leistungsfähigkeit + Gegebenheiten

Das Konzept der Aktivität fragt danach, wie die Umwelt gestaltet werden muss 
bzw. wie die Umwelt gestaltet ist. Eine Aktivität im Sinne der ICF kann dann 
zustande kommen, wenn Leistungsfähigkeit und Umweltstrukturierung die 
praktische Möglichkeit einer Handlung eröffnen. 

EXKURS: DAS BIO-PSYCHO-SOZIALE MODELL DER ICF

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

„Partizipation [Teilhabe] ist das Einbezogensein in eine Lebenssituation.“*)

Teilhabe = Aktivität + Handlungsbereitschaft

Teilhabe beinhaltet bei bestehender Handlungsbereitschaft die Aktivierung einer praktischen

Möglichkeit, also die Existenz einer an die Leistungsfähigkeit angepassten Umwelt.

Besteht Handlungsbereitschaft für eine bestimmte Handlung, aber keine der

Leistungsfähigkeit angepasste Umwelt, heißt das: Teilhabebarriere.

*) ICF, S.19. 

EXKURS: DAS BIO-PSYCHO-SOZIALE MODELL DER ICF
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(Quelle: BEI_BW; Stand Juli 2018)

BEDARFERMITTLUNGSINSTRUMENTE NACH § 118 SGB IX

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

Anwendung der ICF

Core-Set-Verfahren:

• Vorgegebene Auswahl an zu bearbeitenden Items aus den Lebensbereichen der ICF

• Einschätzung der Beeinträchtigung im Punktesystem (leichte, mäßige, erhebliche 

…Beeinträchtigung)

Offenes Verfahren:

• Offene Bearbeitung der Lebensbereiche der ICF, Orientierung an Zielen und Situation der 

betroffenen Person

• Einschätzung der Beeinträchtigung in Bezug zu den Zielen und Wünschen der betroffenen 

Person (Welche Bedeutung? Häufigkeit des Auftretens?)
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„(…) Mit den in §§ 14 und 118 SGB IX normierten Anforderungen des Gesetzgebers zur ICF-

Orientierung der Instrumente der Bedarfsermittlung steht insbesondere die Anwendung des bio-

psycho-sozialen Modells der ICF im Vordergrund. (…) 

Durch die Nutzung von sogenannten Core-Sets entsteht hinsichtlich der Bedarfsermittlung eine 

Engführung, die dem gesetzlichen Anspruch einer umfassenden und individuellen 

Bedarfsermittlung entgegenstehen kann.“ (S. 11 ff)

BAGüS_Orientierungshilfe Gesamtplanung : 4. Prozessablauf der Gesamtplanung und 
Verfahrensfragen

BEDARFSERMITTLUNG

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

„(…) Individualität des Antragstellers nicht nur im Instrument selbst, sondern auch hinsichtlich 

der Form der Ermittlung berücksichtigen. Dies wird in aller Regel nur durch ein 

persönliches, leitfadengestütztes Gespräch gewährleistet (…). Da der Bedarfsermittlung 

ein zentraler Stellenwert im Gesamtplanverfahren zukommt, sind dafür entsprechende zeitliche 

und personelle Ressourcen einzuplanen. Die Bedarfsermittlung erschöpft sich nicht in der 

Anwendung eines Instrumentes.“ (BAGüS, 2018, S. 6)

Gutachten
Versorgungs

amt
Weitere 

Unterlagen
Stellung-
nahmen

BAGüS_Orientierungshilfe Gesamtplanung : 4. Prozessablauf der Gesamtplanung und 
Verfahrensfragen

BEDARFSERMITTLUNG
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BEDARFSFESTSTELLUNG

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

1. Bedarfsfeststellung:

Feststellung des individuellen Bedarfs im Hinblick auf alle Leistungen 

und Rechtsgrundlagen des Reha-Rechts, die in der konkreten 

Bedarfssituation überhaupt in Betracht kommen. 

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

„Ein Bedarf besteht, wenn erwünschte und angemessene Teilhabeziele 

behinderungsbedingt nicht ohne (technische oder personelle, A.d.V.) Hilfe 

erreicht werden können.“ 

(DV, 17. Juni 2009)

BEDARFSFESTSTELLUNG
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5. Inhaltliche Grundsätze des Gesamtplanverfahrens (§ 117 SGB IX)

„(…)

h) zielorientiert: Die Leistungen der Eingliederungshilfe sind – wie alle 

Rehabilitationsleistungen – mit Teilhabezielen und Zielerreichungskriterien zu verbinden, 

die mit Hilfe der Leistungen prognostisch zu erreichen sind. Dies können sowohl 

Förderziele als auch Erhaltungsziele sein. Diese Ziele können in einer 

Teilhabezielvereinbarung vereinbart werden. Es wird empfohlen, die Zielformulierungen an 

der SMART-Methode zu orientieren.

BEDARFSFESTSTELLUNG

(BAGüS, 2018, S.9)

FALLBEARBEITUNG

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

Auftrag ist die Durchführung eine Gesamtplan- bzw. 

Teilhabeplanverfahrens
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FALLBEARBEITUNG
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Phase I: Bedarfsermittlung und Bedarfsfeststellung

1. Bedarfsermittlung

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Unterlagen.

• Liegen alle notwendigen Informationen für eine Bedarfsermittlung vor?

• Falls nein: Welche Informationen fehlen Ihnen und woher könnten Sie diese bekommen?

Auf Grundlage der vorliegenden Informationen:

• Welche Lebensbereiche sind der Person wichtig?

• Ist die Teilhabe in diesen Lebensbereichen gegeben?

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar
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FALLBEARBEITUNG
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Phase I: Bedarfsermittlung und Bedarfsfeststellung

2. Bedarfsfeststellung

• Auf Grundlage der vorliegenden Informationen:

• Ermitteln Sie konkrete und messbare Teilhabeziele für die leistungsberechtigte Person.

• Welche sächlichen oder personellen Hilfen sind zur Erreichung dieser Teilhabeziele 

erforderlich, geeignet und ausreichend?
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Herr Z., 30 Jahre alt.

• Schwere Intelligenzminderung

• Frühkindlicher Autismus

• Pflegegrad 2

• GdB 100, Merkzeichen B und H

• Umfassende rechtliche Betreuung

Wohnt in einem ambulanten Wohnprojekt.

Anlass des Kontakts: 

Auslaufen der Kostenbewilligung der Leistungen der Eingliederungshilfe

19.-21.09.2018Gesamtplanung nach § 117 SGB IX - Weimar

Herr B., 26 Jahre alt.

• ADS

• Persönlichkeitsstörung

• Übergewicht

• Myopie

• Kein Pflegegrad 

• GdB 60, keine Merkzeichen 

• rechtliche Betreuung für Vermögen und Gesundheit

Wohnt mit seiner Partnerin zusammen.

Anlass des Kontakts: 

Antrag auf Leistungen der Eingliederungshilfe
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